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 Gießen, 4. Dezember 2021 

Antrag auf Anpassung  des Haushalts zum Abbau der Rücklagen 

Sehr geehrte Parlamentarier:innen, 

hiermit beantrage ich das Finanzreferat, von Seiten des Studierendenparlaments, dazu anzuhalten, 
bis zum Ende des ersten Quartals 2022, einen Nachtragshaushalt vorzulegen der einen angemesse-
nen Abbau der Rücklagen vorsieht. Explizit gemeint ist hier eine Prüfung des Investitionsplans vor 
allem in Hinsicht auf das Studierendenhaus und der im neuem HHG vorgesehene Beitragsreduzie-
rung. Darüber hinaus berichtet das Finanzreferat über künftige Entwicklungen und Verhandlung-
ergebnisse zu den Sitzungen des Studierendenparlaments im Januar und Februar. 

Begründung: 

Hintergrund dieses Antrages ist ein Gespräch zwischen dem Finanzreferat und der Administration 
unserer Universität zur Genehmigung des Haushalts. Im Rahmen dieses Gesprächs wurde die Höhe 
der geplanten Investition für das Studierendenhaus beanstandet und darauf hingewiesen das auch 
im Jahr 2021 eine derartige Investition geplant war aber nicht erfolgt ist. Dennoch ist der AStA laut 
der bald in Kraft tretenden neuen Novelle des Hessischen Hochschulgesetzes1 dazu verpflichtet bei 
zu hohen Rücklagen eine angemessene Beitragsreduzierung vorzusehen. 

Liebe Grüße 

Maxim Walter 

                     
1 Genauer §83(3) „…Betragen  die  Rücklagen  mehr  als  30  Pro- 
zent des frei verfügbaren jährlichen Verwaltungs- 
etats, ist eine angemessene Beitragsreduzierung  
vorzusehen;…“ 


